
5006 der Beilagen zu denStenographischenProtokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Rechtsausschusses 

über den Besch 1 uß des Nat i ona 1 rates vom 26. Apri 1 ,1995 betreff Emd ei n 
Bundesgesetz, mit dem das Aufenthaltsgesetzgeändert wird 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß dE!S Nationalrates trägt dem Um
stand R~chnung, daß nach rund eineinhalbjährigem Vollzug des Auf~nthalts
gesetzes und der Durchführung von nahezu 400.000 Verwaltungsverfahren in 
diesem Bereich viele Erfahrungen vorliegen, um das G~setz den aktuellen 
Anforderungen anpassen zu können. Konkret geht es einerseits d~rum, Ab-

, läufe zu ver~infachen und andererseits darum, besonders häufige Mißbräu~ 
che zu ~erhindern. 

In Gesprächen mit einer Reihe von Eimrichtungen, insbesondere aber, 
in eingehenden Verhandlungeh mit den Ländern, und nach einer eingehenden 
Begutachtung wurde d,aher der vor 1 i egende Gesetzesbesch 1 uß ausgearbei tet , 
der folgende Schwerpunkte enthält: 

In Österreich geborene Kinder von Fremden, die legal in Österreic~ 
sind, können von der Quotenbeschränkung ausgenommen werden; gleiches gilt 
für Ehegatten von Österreichern, die einen R~chtsanspruch auf Bewilligung 
haben. 

Um bei der Zuwanderung di fferenzi eren zu können, werden besondere 
Quoten insbesondere für den Fami 1 iennachzug zu Gastarbeitern und für Stu
denten geschaffen. ' 

Die Einreichfrist bei Verlängerungsbew'i11igungen wird vereinfacht. 
Ausnahmsweise soll eine Erstantragstellung im Inl~ndzulässig sein. 
Weiters werden auch die Fristen für die G~altungsdauer der Bewilligung 
vereinfacht. ' 

Bei der Erledigung jener Anträge, die il1fo1ge Ausschöpfung der Quote 
nicht bewi 11 i gt ,werden können, soll aufgrund der Ergebnisse des 
Begutachtungsverfahrens von einer Verkürzung des Instanzenzuge~ abgesehen 
und ei ne Lösung gewäh 1 t werden, durch di e diE~Ste 11 urig ei nes neuen Antra,,:, 
ges im Interesse der Partei vermieden werden' kann. 

Der Rechtsausschuß stellt nach Beratung! der Vorlage in seiner Sit
zung vom 10. Mai 1995 mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Gertrude Perl 
Berichterstatterin 
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Wien, 1995 05 1O~ 

Dr. Elisabeth Hlavac 
'Vors i tzende 
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